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Das Standesamt Schöffengrund stellt 
 

• Geburtsurkunden 

• Eheurkunden 

• Lebenspartnerschaftsurkunden 

• Sterbeurkunden 

• Beglaubigte Abschriften aus dem Familienbuch (nur bei Eheschließung vom 01.01.1958 bis 
31.12.2008. Sie hat keine Beweiskraft mehr für die eingetragenen Kinder, die im Inland geboren 
sind.) 

• Ausdrucke aus den Personenstandsregistern 
 
nur aus, wenn der Personenstandsfall (Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft, 
Tod) in Schöffengrund (früher Schwalbach) beurkundet wurde. 
 
 
Wie kann man Urkunden bestellen? 
PersönlichPersönlichPersönlichPersönlich unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses. 
In aller Regel werden die Urkunden sofort ausgestellt. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, 
holen Sie diese nach Vereinbarung während der üblichen Öffnungszeiten ab. 
 
SchriftlichSchriftlichSchriftlichSchriftlich    mit Brief an das 
Standesamt 
Neukirchener Strasse 5 
35641 Schöffengrund. 
 
Bitte machen Sie in Ihrem Schreiben exakte Angaben über 

• Art der Urkunde (z.B. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde etc.) Dort, wo die Vorlage der Urkunde 
verlangt wird, können Sie sich informieren, welche Ausfertigung Sie benötigen. 

• Vor- und Familiennamen, ggf. Geburtsnamen der beurkundeten Person 

• Datum der Geburt, der Eheschließung, des Sterbefalls etc. 

• Antragsberechtigung (Verwandtschaftsverhältnis oder Bezeichnung des berechtigten Interesses) 

• Zustellungsadresse 
Die Gebühr in Form eines Verrechnungsschecks fügen Sie bitte diesem Brief bei (Kosten siehe 
unten). Die gewünschten Urkunden werden Ihnen zusammen mit einer Quittung übersandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TelefTelefTelefTelefax ax ax ax 06445 – 924466 (wie „schriftlich“) 
Bitte überweisen Sie die Kosten (siehe unten) auf eines unserer Konten 
Konto Nr. 77 820 507 (BLZ 513 900 00) Volksbank Mittelhessen 
Konto Nr. 49 000 300 (BLZ 515 500 35) Sparkasse Wetzlar 
Konto Nr. 163 370 607 (BLZ 500 100 60) Postbank Frankfurt. 
 
Als Verwendungszweck geben Sie bitte an z.B. Geburtsurkund „Namen“. 
 
 



Elektronischer WegElektronischer WegElektronischer WegElektronischer Weg (wie „schriftlich). Bitte überweisen Sie auch hier – wie Telefax – die Kosten auf 
eines unserer Konten. 
standesamt@schoeffengrund.de 
 
 
Kosten 
10,00 € Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunde,  
  (auch mehrsprachige Urkunde) 
 
10,00 € beglaubigter Registerausdruck 
 
10,00 € beglaubigte Abschriften aus dem Familienbuch 
 
  5,00 € jedes weitere Exemplar der gleichen Urkunde 
 
10,00 € Bescheinigung über Namensänderung 
 
  0,55 € zuzüglich Porto für jede Übersendung einer Urkunde per Post 
 
gebührenfrei sind Urkunden zur Vorlage bei einem Rententräger (LVA, BfA) 
 
 


